
KFZ	Schadenanzeige

Versicherungsgesellschaft Polizzennummer

KFZ	Haftpflicht KFZ	Kasko KFZ-Rechtsschutz

Versicherungsnehmer
Name Telefon

Anschrift eMail

Eigenes	Fahrzeug
Marke,	Type Kennzeichen Fahrgestellnummer

Schäden	am	eigenen	Fahrzeug?	Personenschaden?	Art	der	Verletzung	(Tod)?

	 	 	 	Fahrzeuglenker
Name

Anschrift

War	der	Lenker	alkoholisiert?

	 	 	 	 	
	 	 	 	

Wurde ein Alkotest oder eine Blutprobe 
vorgenommen? Wenn ja, wieviel Promille

Wurde	der	Führerschein	abgenommen?

neinja

Geschädigter/Unfallgegner	(Zulassungsbesitzer) Lenker	(falls	vom	Zulassungsbesitzer	abweichend)

Name Name

Anschrift Anschrift

Fahrzeug	vom	Unfallgegner
Fahrzeug	(Marke,	Type)	und	Kennzeichen Schäden	am	fremden	Fzg?	Personenschaden?	Art	der	Verletz.	(Tod)

Schadenangaben
Unfallzeitpunkt	(Datum,	Uhrzeit) Unfallaufnehmende	Polizeidienststelle?	Event.	Aktenzahl?

Unfallort	(Ort,	Straße) Zeugen	(Name,	Anschrift)
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Für	die	weitere	Bearbeitung	durch	 Ihre	Versicherung	 ist	unbedingt	eine	Kopie	vom	Führerschein	
des	Fahrzeuglenker	nötig.	Bitte	schicken	Sie	diese	mit.!

Christian Trapp
Schadenanzeige Kfz 04.2022



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Vorstehende	Angaben	sind	nach	bestem	Wissen	wahrheitsgetreu	gemacht.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Ich/Wir bevollmächtige(n) die auf der ersten Seite genannte Versicherungsgesellschaft und die von dieser beauftragten Personen in alle diesen Vorfall betreffenden 
Akten bei Behörden und bei Gericht Einsicht zu nehmen und davon Kopien anzufordern und anzufertigen.

Ort,	Datum Unterschri1	des	Lenkers Unterschri1	des	Versicherungsnehmers

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

  

              
  
       
              

  
             
              

    
         
       

              	  

    	           	  

            	     

Bericht	über	den	Unfallhergang,	eventuell	einfache	Skizze?	Zusätzliche	Angaben?

Wer	hat	den	Unfall	verschuldet?	Wodurch?
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Kaskoversicherung:	vor	Beginn	der	Reparatur	ist	die	Weisung	des	Versicherers	einzuholen!	Wo	und	wann	
kann	Ihr	Fahrzeug	besichtigt	werden?

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

KFZ-Rechtsschutzversicherung: Überlassen Sie Ihrer Versicherung die Auswahl eines versierten Anwaltes? 	
Oder welchen Anwalt wünschen Sie?

ja nein

  	

              
       

                 	
	  

                 
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 		
		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			
		

	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 		

	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 		

                  																

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bitte	beachten	Sie		
		
-	Soll	der	Schaden	durch	Ihre	Versicherung	erledigt	werden,	erstatten	Sie	diese	Meldung	unverzüglich,	spätestens	jedoch	innerhalb	einer	Woche.		
-	Anerkennen	oder	befriedigen	Sie	keine	gegnerischen	Ansprüche.		
-	Bei	einem	Brand-,	Einbruch-,	Diebstahl-,	Park-,	Vandalismus-	oder	Wildschaden	ist	eine	unverzüglich	erstattete	Polizei-Anzeige	vorzulegen.		
			Ebenso	wenn	Sie	bei	einem	Unfall	keine	Personalien	austauschen	können.		
-	Verständigen	Sie	Ihre	Versicherung	von	allen	Neuerungen/Änderungen	unter	Angabe	der	Polizzen-	oder	Schadennummer.		
-	Gegen	eine	eventuelle	Strafverfügung	müsste	der	Beschuldigte	selbst	-	um	Fristversäumnisse	zu	vermeiden	-	rechtzeitig	Einspruch	erheben	(siehe	
			Rechtsmittelbelehrung).		
-	Die	Beauftragung	eines	Rechtsanwaltes	erfolgt	ausschließlich	durch	Ihren	Versicherer.		
-	Vollständige	und	präzise	Angaben	erleichtern	die	weitere	Bearbeitung.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
            	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Mit der Erledigung der Haftpflichtansprüche des Geschädigten bin ich einverstanden.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Bitte senden Sie diese Schadenmeldung, Fotos, Führerscheinkopie und sonstige Beilagen an schaden@meinagent.at


KFZ Schadenanzeige
© meinagent.at 
Christian Trapp Versicherungsagentur
KFZ Haftpflicht
KFZ Kasko
KFZ-Rechtsschutz
Versicherungsnehmer
Fahrzeug
Fahrzeuglenker (falls abweichend vom Versicherungsnehmer)
War der Lenker alkoholisiert?
Wurde ein Alkotest oder eine Blutprobe vorgenommen? Wenn ja, wieviel Promille
Wurde der Führerschein abgenommen?
ja	    nein
Geschädigter/Unfallgegner (Zulassungsbesitzer)                     
Fahrzeug vom Unfallgegner
Schadenangaben
Lenker (falls vom Zulassungsbesitzer abweichend)                     
Seite 1 von 2
Bei Kaskoversicherung: Vor Beginn der Reparatur ist die Weisung des Versicherers einzuholen!
Wo und wann kann Ihr Fahrzeug besichtigt werden?
Bei KFZ-Rechtsschutzversicherung: Überlassen Sie Ihrer Versicherung die Auswahl eines versierten Anwaltes?                 ja                  nein
Oder welchen Anwalt wünschen Sie?
Bitte beachten Sie 
 
         - Soll der Schaden durch Ihre Versicherung erledigt werden, erstatten Sie diese Meldung spätestens innerhalb
           einer Woche
         - Anerkennen oder befriedigen Sie keine gegnerischen Ansprüche
          - Bei einem Brand-, Diebstahl-, Park-, Vandalismus- oder Wildschaden ist eine unverzügliche Anzeige bei der
           Polizei vorzulegen
         - Verständigen Sie Ihre Versicherung von allen Weiterungen unter Angabe der Polizzen- oder Schadennummer
         - Gegen die Strafverfügung müsste der Beschuldigte selbst - um Fristversäumnisse zu vermeiden - rechtzeitig
           Einspruch erheben (siehe Rechtsmittelbelehrung)
         - Die Beauftragung eines Rechtsanwaltes erfolgt ausschließlich durch Ihren Versicherer
         - Vollständige und präzise Angaben erleichtern die Betreuung
Ich/wir erkläre(n), die vorstehenden Fragen vollständig und wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. Ich/wir ermächtige(n) eine ausgewiesene Person der auf Seite 1 genannten Versicherungsgesellschaft in alle, diesen Vorfall betreffenden Akten bei der zuständigen Behörde (Polizei, Gericht, usw.) Einsicht zu nehmen und eine Abschrift anzufertigen.
Mit der Erledigung der Haftpflichtansprüche des Geschädigten bin ich einverstanden.
 
  
 
 
 
Ort, Datum                                    Unterschrift des Lenkers                           Unterschrift des Versicherungsnehmers
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